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Entscheide und juristische Beitrdge

ZeSo 3/98

Unterstiitzungswohnsitz bei Anstaltsaufenthalt

Wohnsitzwechsel der Ehefrau dndert fiirsorgerechtliche

Zustandigkeit nicht

von Edwin Bigger, pat. Rechtsagent, Leiter des Sozialamtes und Vizeprisident des

Bezirksgerichts Gossau SG"

Ehegatten haben einen eigenen, selbstindigen
Unterstiitzungswohnsitz. Der Eintritt in eine
Anstalt beendigt den bisherigen Unterstiit-
zungswohnsitz nicht und zwar auch dann
nicht, wenn die etgene Unterkunft aufgege-
ben wird und der andere Ehegatte wihrend
des Aufenthalls in der Institution den Wohn-
silz wechselt.

Der Unterstitzungswohnsitz beurteilt
sich nicht einfach nach dem Ortder ehe-
lichen Wohnung, sondern ist grundsitz-
lich fur jeden Ehegatten getrennt nach
den Art. 4 ff. ZUG zu bestimmen. Des-
halb behalt ein Ehegatte wahrend seines
(lingerdauernden) Anstaltsaufenthalts
auch dann den bisherigen Unterstit-
zungswohnsitz bei, wenn der andere
Ehegatte zwischenzeitlich den Unterstit-
zungswohnsitz wechselt.

Sachverhalt:

Das Ehepaar R. wohnte mit dem gemein-
samen Kleinkind in A. (Kanton X). Der
Ehemann wurde mit rechtskraftigem
Urteil des Bezirksgerichts U. (Kanton Y)
vom 2. Juli 1997 zu einer Gefangnisstrafe
von 5 Monaten verurteilt. Der Vollzug
der Strafe wurde zu Gunsten einer sta-
tionaren Massnahme im Sinne von
Art. 44 StGB aufgeschoben. Am 29. Juli
1997 trat der Ehemann in die Suchtkli-

nik in C. ein. Mit Verfiigung der Straf-
vollzugsbehoérde vom 12. August 1997
wurde die gerichtlich angeordnete sta-
tionare Massnahme in der Suchtklinik
vollzogen. Gemass dieser Verfiigung dau-
ert die Massnahme unbestimmte Zeit.
Die Entlassung oder Versetzung des Ehe-
mannes aus dem Massnahmevollzug darf
zudem nur auf Anordnung der Strafvoll-
zugsbehorde des Kantons Y hin erfolgen.

Fiir die Tagestaxe in der Suchtklinik
in C. kommt der fiir den Massnahmevoll-
zug verantwortliche Kanton Y auf. Die
nicht mit dem Strafvollzug im Zusam-
menhang stehenden Nebenkosten tiber-
nahm im Rahmen der offentlichen So-
zialhilfe zunachst die Gemeinde A. Die
nicht erwerbstitige Ehefrau und das
Kind wurden ebenfalls bis Ende Septem-
ber 1997 von der Gemeinde A. unter-
stitzt. Die Ehefrau zog dann mit dem
Kind per 1. Oktober 1997 nach B. (Kan-
ton Y) um. Seit diesem Zeitpunkt wer-
den die beiden von der Gemeinde B.
unterstutzt. Streitig ist seither die Zustin-
digkeit fiir die Unterstiitzung des Ehe-
mannes wahrend seines noch mehrere
Monate dauernden Anstaltsaufenthalts
bzw. Massnahmevollzugs.

Erwiagungen:

1. Seit dem Inkrafttreten des Nach-
tragsgesetzes zum Bundesgesetz uber die

Edwin Bigger ist Co-Autor der 2. Auflage des Kommentars Thomet zum ZUG.
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Zustandigkeit zur Unterstiitzung Bedrf-
tiger (abgekurzt ZUG) vom 14. Dezem-
ber 1990 (in Kraft seit 1. Juli 1992) haben
die Ehegatten gemiss dem revidierten
Art. 6 ZUG einen eigenen Unterstit-
zungswohnsitz. Dieser Wohnsitz ist des-
halb grundsiitzlich fiir jeden Ehegatten
getrennt zu bestimmen'. Wo ein Ehegat-
te seinen Wohnsitz hat, beurteilt sich
somit heute ausschliesslich nach Art. 4 ff.
ZUG und nicht nach dem Ort der eheli-
chen Wohnung?®. Da der Wohnsitzbegriff
von Art. 4 ZUG weitgehend dem zivil-
rechtlichen Wohnsitzbegriff von Art. 23
ZGB angeglichen wurde, kann diesbe-
zuglich auf die zitierte Lehre und Recht-
sprechung zum zivilrechtlichen Wohn-
sitz der Ehegatten abgestellt werden®.

2. Die Ehefrau hat den Wohnsitz in
A. (Kanton X) Ende September 1997
aufgegeben und sich anfangs Oktober
1997 in B. (Kanton Y) niedergelassen.
Sie hat die Absicht, in B. zu verbleiben.
Dementsprechend hat sie sich und das
bei ihr lebende Kind in A. polizeilich ab-
und in B. angemeldet. Somit hat sie
seither ihren Unterstiitzungswohnsitz ge-
mass Art. 4 in Verbindung mit Art. 6 ZUG
in B. Weil das Kind bei der Mutter wohnt,
hat es gemiss Art. 7 Abs. 2 ZUG seither
ebenfalls den unselbstindigen und von
der Mutter abgeleiteten Unterstiitzungs-
wohnsitz in B.* Das ist unbestritten und
deshalb werden die Mutter und das Kind
auch seit dem Wohnsitzwechsel in B.
unterstatzt.

3. Der Ehemann befindet sich (seit
Ende Juli 1997) nun schon fast 5 Mona-
te in stationdrer Suchttherapie im Sinne
einer freiheitsentziehenden bzw. straf-
rechtlichen Massnahme. Diese dauert
unbestimmte Zeit, zumindest aber noch-
mals mehrere Monate. Eine Entlassung
ist nur auf behordliche Verfiigung hin
moglich. Beim Eintritt in die Anstalt hat
er seinen Unterstiitzungswohnsitz ge-
mass Art. 4 ZUG in A. (Kanton X) ge-
habt. Diesen Unterstiitzungswohnsitz
behalt er fir die ganze Dauer des An-
staltsaufenthalts bzw. bis zur definitiven
Entlassung aus der strafrechtlichen Mass-
nahme bei. Wiahrend dieser Zeit ist fiir
ihn ein Wohnsitzwechsel nicht moglich
und zwar aus folgenden Griinden:

a) Nach Art. 4 ZUG hat der (auch ver-
heiratete) Bedurftige seinen selbstandi-
gen Unterstitzungswohnsitz in dem Kan-
ton bzw. an dem Ort, wo er sich mit der
Absicht dauernden Verbleibens aufhilt.
Die Begrundung eines neuen Wohnsit-
zes setzt also den tatsichlichen Aufent-
halt an diesem neuen Ort sowie die nach
aussen erkennbare Absicht des dauern-
den Verbleibens voraus. Dabei ist die
korperliche Anwesenheit in der Regel
sowohl zur Begriindung wie auch zur
Aufrechterhaltung des einmal begriinde-
ten Wohnsitzes erforderlich®. Im weite-
ren ist die Absicht des dauernden Ver-
bleibens nur dann relevant, wenn diese
auch durchftihrbar ist’. Im vorliegenden
Fall ist der tatsachliche Aufenthalt des

Thomet, Kommentar zum ZUG, 2. Auflage, Rz. 114 und 115.

o

Vgl. die Lehre und Rechtsprechung zur identischen Rechtslage beim zivilrechtlichen Wohnsitz, der

sich fiir beide Ehegatten nach Art. 23 ff. ZGB bestimmt: A. Bucher, Nattirliche Personen und Person-

lichkeitsschutz, 2. Auflage, Basel 1995, S. 126, Rz. 377; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum

Eherecht, N. 6 zu Art. 25/162 ZGB; Bram/Hasenbohler, Kommentar zum ZGB, N. 31 zu Art. 159
ZGB; Spuihler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, N. 18 zu Art. 144 ZGB; BGE 115 1T 121 Erw. a.

* Thomet, Rz. 95.

* Thomet, Rz. 118 und Beispiele auf S. 92,
> Thomet, Rz. 96.

* Thomet, Rz. 97; ZVW 1957, S. 49.
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Ehemannes in B. (Kanton Y) nicht ge-
geben. Zudem ist es dem Ehemann auf-
grund des strafrechtlichen Freiheitsent-
zuges verwehrt, sich tatsichlich in B.
aufzuhalten und dort die Absicht des
dauernden Verbleibens zu verwirkli-
chen. Dies wird ihm erst nach der Ent-
lassung aus der strafrechtlichen Mass-
nahme moglich sein’. Wihrend des
Anstaltsaufenthaltes ist somit ein Wohn-
sitzwechsel ausgeschlossen®. Der Ehe-
mann behalt also seinen bisherigen
Wohnsitz in A. (Kanton X) bei. Dies er-
gibt sich mit Bezug auf den Unterstit-
zungswohnsitz (im Unterschied zum zi-
vilrechtlichen Wohnsitz) nicht nur aus
der Lehre und Rechtsprechung, son-
dern direkt aus dem Gesetz selbst. Nach
Art. 9 Abs. 3 ZUG kann namlich wihrend
der Dauer eines Anstaltsaufenthaltes der
bisherige Unterstitzungswohnsitz nicht
beendigt und somit auch kein neuer
Unterstiitzungswohnsitz begriindet wer-
den”. Dies alles hat zur Folge, dass die
Aufgabe der ehelichen Wohnung in A.
(Kanton X) und die Wohnsitzverlegung
von Ehefrau und Kind fiir den Unterstiit-
zungswohnsitz des Ehemannes unbe-
achtlich sind. Sein Wohnsitz ist — wie ein-
gangs bereits erwahnt — getrennt und
nach Massgabe der anwendbaren Vor-
schriften' zu bestimmen. Und diese Be-
stimmung ergibt eindeutig, dass flir ihn
der bisherige Unterstiitzungswohnsitz in

A. wahrend der Dauer des Anstaltsauf-
enthalts fortdauert. Somit bleibt die Ge-
meinde A. bzw. der Kanton X bis zur
Entlassung des Ehemannes aus der An-
stalt bzw. der Massnahme fir die fiirsor-
gerechtliche Ubernahme seiner nicht
mit dem Strafvollzug direkt zusammen-
hingenden Nebenkosten zustandig.

b) Das Weiterdauern des Unterstiit-
zungswohnsitzes fir den Ehemann in A.
(Kanton X) ist auch im Ergebnis rich-
tig. Konnten sich doch in Fallen, wo ein
notwendiger Anstaltsaufenthalt (im Un-
terschied zu diesem Fall) durch die 6f-
fentliche Sozialhilfe finanziert werden
muss (z.B. bei einer fursorgerischen Frei-
heitsentzichung gemass Art. 397a ZGB)
bei einem Wohnsitzwechsel wihrend des
Anstaltsaufenthaltes Zustandigkeitskon-
flikte und Finanzierungsprobleme er-
geben, die unter Umstinden gar die
Fortsetzung der notigen stationdren Be-
handlung gefihrden wutrden. Gerade
um solche Probleme bei Unmundigen
zu verhindern, hat der Gesetzgeber bei
der Revision des ZUG die Zustandigkeit
des letzten gemeinsamen Wohnsitzes vor
der Fremdplazierung fir die gesamte
Dauer des Getrenntlebens in Art. 7 Abs. 3
lit. ¢ ZUG stipuliert''. Die analoge Aus-
legung der Wohnsitzbestimmungen fir
Mundige im vorstehenden Sinne ist also
auch unter farsorgerischen Gesichts-
punkten sachgerecht.

7 Vgl. Bucher, Berner Kommentar, N. 10 und 26 zu Art. 23 ZGB.
8 Bucher, N. 20 zu Art. 26 ZGB; ZVW 1994, S. 25; ZVW 1997, S. 97 f.

? Thomet, Rz. 152 lit. b und Rz. 153.

" Art. 6 in Verbindung mit Art. 4 und 9 Abs. 3 ZUG.

" Thomet, Rz. 126, 128.

48



	Entscheide und juristische Beiträge

